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Bebauungsplan Nr. 42 der Gemeinde Tangstedt für das Gebiet westlich der 
Straße "Fahrenhorster Weg", östlich der Straße "Breekmoorweg", nördlich der 
"Hauptstraße 96", südlich der Straße "Eiskellerberg" - frühzeitige Beteiligung 
nach § 4 (1) BauGB

Sehr geehrter Herr Stellmacher,

Ihr Schreiben haben wir dankend erhalten.

Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im Plangebiet derzeit 
keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen (z. B. Hochspan-
nungsfreileitungen und -kabel, Umspannwerke, Nachrichtenverbindungen sowie Ver-
und Entsorgungsleitungen) befinden oder in nächster Zeit geplant sind. 

Zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung äußern wir uns als Leitungs-
betreiber nicht.

Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für die 
Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH.

Hinweis zur Digitalisierung:

Für eine effiziente Identifizierung der (Nicht-)Betroffenheit bitten wir bei künftigen Be-
teiligungen nach Möglichkeit um Übersendung der Plangebietsfläche(n) sowie even-
tueller externer Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in einem standardisierten und ge-
oreferenzierten Geodatenaustauschformat (vorzugsweise Shapefiles oder kml-Datei).

Freundliche Grüße

50Hertz Transmission GmbH

   

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

50Hertz Transmission GmbH

OGZ
Netzbetrieb Zentrale

Heidestraße 2
10557 Berlin

Datum
25.06.2024

Unser Zeichen
2024-003414-01-OGZ

Ansprechpartner/in
Frau Froeb

Telef on-Durchwahl
030/5150-6710

Fax-Durchwahl

E-Mail
leitungsauskunf t@50hertz.com

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht v om
24.06.2024

Vorsitzende des Auf sichtsrates
Catherine Vandenborre

Geschäf tsf ührer
Stef an Kapf erer, Vorsitz
Dr. Dirk Biermann
Sy lv ia Borcherding
Marco Nix

Sitz der Gesellschaf t
Berlin

Handelsregister
Amtsgericht Charlottenburg
HRB 84446

Bankv erbindung
BNP Paribas, NL FFM
BLZ 512 106 00
Konto-Nr. 9223 7410 19
IBAN:
DE75 5121 0600 9223 7410 19
BIC: BNPADEFF

USt.-Id.-Nr. DE813473551

50Hertz T ra n s mi ssio n Gm b H He id es tra ße 2  1 0 5 57 B erli n

Architektur + Stadtplanung
Graumannsweg 69
22087 Hamburg



Seite 1 von 2

Dienstgebäude: Lärchenweg 17, 24242 Felde | Telefon (Geschäftsstelle) +494340 4049-3 | Telefax +494340 4049-414 |
kampfmittelraeumdienst@mzb.landsh.de
E-Mail-Adressen: Kein Zugang für verschlüsselte Dokumente.

Landeskriminalamt Schleswig-Holstein
Mühlenweg 166  |  24116 Kiel

LKA, Abteilung 3, Dez. 33 (Kampfmittelräumdienst)

hamburg@archi-stadt.de Ihr Zeichen: /
Ihre Nachricht vom: 25.06.2024

Mein Zeichen: 2024-B-192
Meine Nachricht vom: 

Luftbildauswertung: Rehder
Luftbildauswertung@mzb.landsh.de

Telefon: +494340 4049-3
Telefax: +494340 4049-413

         25.06.2024

B-Plan 42, Tangstedt

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit teile ich Ihnen mit, dass für das Gebiet (siehe Betreffzeile) keine Auskunft zur 
Kampfmittelbelastung gem. § 2 Abs. 3 Kampfmittelverordnung S-H erfolgt.

Eine Auskunftseinholung beim Kampfmittelräumdienst S-H ist nur für Gemeinden 
vorgeschrieben, die in der benannten Verordnung aufgeführt sind.

Die Gemeinde/Stadt Tangstedt liegt in keinem uns bekannten Bombenabwurfgebiet.

Für die durchzuführenden Arbeiten bestehen aus Sicht des Kampfmittelräumdienstes 
keine Bedenken.

Zufallsfunde von Munition sind jedoch nicht gänzlich auszuschließen und unverzüglich der 
Polizei zu melden. (siehe Merkblatt)

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen 

Silke Rehder



- 2 - 

 

                                                Merkblatt 
 
 
 
 

Historie: 
 
Zum Ende des zweiten Weltkrieges war Schleswig  
Bundesland. Aus diesem Grunde versuchten alle Wehrmachtseinheiten sich 
dorthin zurück zu ziehen. Dort lösten diese sich auf und ca. 1,5 Millionen 
Soldaten gerieten in Kriegsgefangenschaft. Das Wissen darüber führte dazu, 
dass sich die Soldaten überall ihrer Waffen, Munition und Ausrüstung 
entledigten. 
 
Dadurch kann es überall zu Zufallsfunden von Waffen, Munition oder 
Ausrüstungsgegenständen kommen. Offensichtlich schlechter Zustand und 
starke Rostbildung sind kein Beweis für die Ungefährlichkeit eines 
Kampfmittels.  
 
 
 
Wer solche Waffen, Munition oder kampfmittelverdächtige Gegenstände 
entdeckt, hat im eigenen Interesse folgende Verhaltensregeln zu 
beachten: 
 

1. Diese Gegenstände dürfen niemals bewegt oder aufgenommen werden 
 

2. Die Arbeiten im unmittelbaren Bereich sind einzustellen 
 

3. Der Fundort ist so abzusichern, dass Unbefugte daran gehindert werden 
an den Gegenstand heran zu kommen. 

 
4. Die nächstliegende Polizeidienststelle ist über den Fund zu unterrichten 

 
5. Die Gegenstände dürfen auf keinen Fall zur Polizeidienststelle verbracht 

werden 
 

 
 
 










































































